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Bericht des Petitionsausschusses Nr. 39

Der Petitionsausschuß hat am 23 . Januar 1978 die nachstehend aufgeführten fünf
Eingaben abschließend beraten . Der Ausschuß bittet , die Bürgerschaft (Landtag)
möge über die Petitionen wie empfohlen beschließen.

Klein
(Vorsitzender)

Der Ausschuß bittet , folgende Eingabe für erledigt zu erklären:

Nr . der Eingabe Gegenstand Begründung

L 9/451 Einrichtung von Freizeitan - Die Bremische Bürgerschaft hat bei den
geboten in einem bestimmten Beratungen des Haushalts 1978 eine
Stadtteil Verpflichtungsermächtigung in Höhe

von DM 150 000,— für den Bau eines
Jugendfreizeitheimes in dem bestimm¬
ten Stadtteil beschlossen , so daß in ab¬
sehbarer Zeit eine Angebotslücke ge¬
schlossen werden kann.
Außerdem wird der Petent nochmals
genau informiert , welche Förderungs¬
möglichkeiten bestehen und welche
Voraussetzungen dafür gegeben sein
müssen.

Der Ausschuß bittet , folgende Eingaben für erledigt zu erklären , da sie nicht ab
hilfefähig sind:

Nr . der Eingabe Gegenstand Begründung

L 9/426
L 9/449

L 9/577

Beschwerde gegen die ge¬
plante Errichtung eines Kin¬
derspielplatzes

Wiedereinsetzung in den vo¬
rigen Stand bei einem Ge¬
richtsverfahren

Es handelt sich nicht um die Errichtung
eines Kinderspielplatzes , sondern um
eine Kinderspielfläche im Sinne des
§ 10 der Bremischen Landesbauord¬
nung . Da Ausnahme - bzw . Befreiungs¬
voraussetzungen nicht vorliegen , kann
auf die Errichtung der Kinderspiel¬
fläche nicht verzichtet werden.

Das Begehren fällt in den Bereich der
unabhängigen Gerichtsbarkeit , in den
der Petitionsausschuß nicht eingreifen
darf.

Der Ausschuß bittet , folgende Eingabe zuständigkeitshalber an den Niedersächsi¬
schen Landtag weiterzuleiten:

Nr . der Eingabe Gegenstand Begründung

L 9/475 Entscheidung des Versor - Das Begehren fällt in die Zuständigkeit
gungsamts Verden Niedersachsens.

Anker -Druck Bremen




	[Seite]
	[Seite]

